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RS OGH 1964/12/2 7Ob307/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1964

Norm

ZPO §228 C3

ZPO §567

Rechtssatz

Endet ein Bestandverhältnis vereinbarungsgemäß zu einem bestimmten Zeitpunkt, so fehlt es mangels besonderer

Umstände am rechtlichen Interesse der Feststellung des Erlöschens, wenn der Bestandgeber bereits das Begehren auf

Erlassung eines Räumungsauftrages stellen kann.
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